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Schule Rothrist 

Allgemeine Schulordnung der Schule Rothrist gültig ab 01.08.2025  
 

Grundsatz 
§ 35 Schulgesetz 
Die öffentlichen Schulen erfüllen ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag in Zusammenarbeit und in 
gemeinsamer Verantwortung mit den Eltern. 
 
1 Verantwortlichkeiten und Pflichten 

 
§ 24 Verantwortlichkeiten und Pflichten (Verordnung über die Volksschule) 
1 Die Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass ihre Kinder 

a) den obligatorischen und fakultativen Unterricht regelmässig besuchen, 
b) für den Unterricht und für Anlässe wie Schulreisen und Exkursionen ausgeruht, anständig be-

kleidet und zweckmässig ausgerüstet sind, 
c) unter geeigneten Bedingungen die Hausaufgaben erledigen können. 

2Sie unterstützen und verstärken die Bildungs- und Erziehungsbestrebungen der Schule, arbeiten mit 
den Lehrpersonen, der Schulleitung und dem Gemeinderat zusammen und verhalten sich kooperativ 
 
§ 21 Orientierung und Information (Verordnung über die Volksschule) 
2 Lehrpersonen und Eltern informieren sich gegenseitig bei erkannten Schwierigkeiten einer Schülerin 
oder eines Schülers, bei besonderen Ereignissen oder aussergewöhnlichen Entwicklungen von Leis-
tungen und Verhalten, insbesondere wenn eine wesentlich schlechtere Qualifikation im Zeugnis zu 
erwarten ist. 
 
§ 22 Anhörung, Begründung und Akteneinsicht (Verordnung über die Volksschule) 
1 Die Eltern haben das Recht, Schulprobleme ihrer Kinder mit den Lehrpersonen zu besprechen. 
Kommt keine Verständigung zustande, können sie sich an die Schulleitung wenden. 
2 Sie haben Anspruch auf eine sachliche Begründung der Entscheide, die ihr Kind betreffen, sowie das 
Recht auf Einsichtnahme in die betreffenden Akten. 
 
2 Absenzen 

 
§ 15 Absenzen (Verordnung über die Volksschule) 
1 Bleibt eine Schülerin oder ein Schüler wegen Krankheit oder aus anderen unvorhersehbaren Grün-
den dem Unterricht fern, benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule (Lehrperson)  
3Auf Verlangen der Schule haben die Eltern ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, wenn die Abwesenheit 
des Kinds infolge Krankheit mindestens zwei Wochen dauert oder begründete Zweifel an der Krank-
heit des Kindes bestehen. 
 
§ 37 Schulversäumnisse (Schulgesetz) 
1 Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind verantwortlich, dass ihr schulpflichtiges Kind die 
Schule regelmässig besucht. 
 
§ 38 Unterrichtsbesuch; Dispensation; Urlaub (Schulgesetz) 
1 Die Schülerinnen und Schüler sind zu regelmässigem Unterrichtsbesuch verpflichtet. Auf Ersuchen 
der Inhaber der elterlichen Sorge haben sie Anspruch auf einen freien Schulhalbtag pro Quartal. 
 
§ 16 Freier Schulhalbtag (Verordnung über die Volksschule) 

Der Gemeinderat kann bestimmen, dass  
a) die pro Schuljahr anfallenden freien Schulhalbtage gemäss § 38 Abs. 1 des Schulgesetzes zu-

sammengefasst bezogen werden dürfen, 
b) bei besonderen Schulanlässen oder an Prüfungstagen keine freien Schulhalbtage bezogen 

werden dürfen. 
2 Die Eltern teilen den Bezug mindestens zwei Schultage davor der Schulleitung mit. 
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3 Dispensationen 
 

 
§ 13 Urlaub (Verordnung über die Volksschule) 
1Der Gemeinderat beurlaubt auf entsprechendes Gesuch hin Schülerinnen und Schüler vom Unter-
richtsbesuch. Er berücksichtigt dabei einerseits den Grundsatz der Schulpflicht und den ordnungsge-
mässen Schulbetrieb, andererseits die persönlichen, familiären und schulischen Bedürfnisse der Ge-
suchstellenden.  
2 Urlaubsgründe sind im Wesentlichen  

b) besondere Anlässe im persönlichen Umfeld der Schülerinnen und Schüler, 
c) hohe religiöse Feiertage oder entsprechende besondere Anlässe, 
d) Vorbereitung und aktive Teilnahme an bedeutenden wissenschaftlichen, kulturellen und sport-

lichen Anlässen, 
e)  aussergewöhnlicher Förderbedarf von besonderen Begabungen, 
f) Schnupperlehren und ähnliche Anlässe für die Berufsvorbereitung. 

4Auf Gesuche, mit denen ein Urlaub von mehr als 30 Unterrichtstagen beantragt wird, darf nur einge-
treten werden, wenn vorab für die betreffende Zeit eine Unterrichtsplanung mit Lerninhalten gemäss 
dem geltenden Lehrplan vorgelegt wird.  
 
§ 14 Dispensation (Verordnung über die Volksschule) 
1Der Gemeinderat kann Schülerinnen und Schüler dauerhaft von einzelnen Lektionen dispensieren, 
wenn deren überdurchschnittliche Sachkompetenz im betreffenden Fach anderweitig ausgewiesen 
ist oder andere wichtige Gründe vorliegen.  
2 Er kann auf Gesuch der Eltern deren Kind während des ersten Kindergartenjahrs für maximal einen 
Unterrichtshalbtag pro Woche dispensieren.  
3 Er dispensiert Schülerinnen und Schüler, wenn polizeiliche beziehungsweise gesundheitspolizeiliche 
Gründe es erfordern und Gefahr in Verzug ist. Dispensationen aus disziplinarischen Gründen gemäss 
Schulgesetz bleiben vorbehalten.  
§ 14a Modalitäten bei Urlaub und Dispensation 
1 Die Modalitäten bei Urlaub und Dispensation, namentlich die Aufarbeitung des versäumten Lern-
stoffs oder die anderweitige Erreichung des Lernziels, sind schriftlich zu vereinbaren. 
 
4 Unterrichtszeit 

 
Während der Unterrichtszeit stehen die Schülerinnen und Schüler unter der Obhut der Lehrperso-
nen. Der Schulbetrieb darf nicht durch unnötigen Lärm und andere Belästigungen gestört werden. 
 
§ 6 Unterrichtszeiten (Verordnung über die Volksschulte 
1 Der Unterricht beginnt in der Regel frühestens um 07.30 Uhr und endet spätestens um 18.00 Uhr, 
beim freiwilligen Schulsport ausnahmsweise spätestens um 19.00 Uhr. Ausnahmsweise kann der Ge-
meinderat zur Abstimmung auf die Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs eine Abweichung von diesen 
Zeiten um bis zu 20 Minuten beschliessen.  
2 Lektionen dauern 45 Minuten. Sie können zu Unterrichtseinheiten zusammengelegt oder in kürzere 
Sequenzen aufgeteilt werden. 
3 Die Schulleitung legt Lektionen, Pausen und Mittagspausen innerhalb dieser Unterrichtszeiten so 
fest, dass dem Bildungsauftrag und den Bedürfnissen der Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrper-
sonen angemessen Rechnung getragen wird. 
4 Den Schülerinnen und Schülern aller Stufen und Typen ist mindestens ein schulfreier Nachmittag zu 
gewähren. Vorbehalten sind der Besuch von Freifächern und der freiwillige Schulsport. 
 
5 Schulareal 

 
Das Schulareal darf während der Pausen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrpersonen verlassen 
werden. Schul- und Kindergartenareale, sowie Turnplätze sind während der Unterrichtszeit für den 
Schulunterricht bestimmt. 
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6 Verhalten 
 

§ 12 Verhalten und Schulordnung (Verordnung über die Volksschule) 
1 Die Schülerinnen und Schüler begegnen den Lehrpersonen und übrigen an der Schule tätigen Perso-
nen mit Achtung. Sie haben die Weisungen der Lehrpersonen zu befolgen und alles zu unterlassen, 
was sie selber oder andere Personen gefährden könnte. Sie gehen sorgsam mit Ausstattung und Ma-
terial um. 
2 Schülerinnen und Schülern ist es untersagt,  

a) Alkohol, Raucherwaren und andere Suchtmittel in die Schulanlagen und an schulische Anlässe 
mitzubringen und zu konsumieren. 

b) Waffen und Waffenattrappen in die Schulanlagen oder an schulische Anlässe mitzubringen. 
 
§ 38a Disziplinarmassnahmen (Schulgesetz) 
§ 38b 2. Anordnung durch Lehrpersonen der Volksschule (Schulgesetz) 
1 Die Lehrpersonen an der Volksschule können folgende Disziplinarmassnahmen anordnen, die sofort 
vollstreckbar sind: 

a) Ermahnung; 
b) schriftliche Arbeit, die von der anordnenden Lehrperson zu kontrollieren ist; 
c) zusätzliche Arbeit bis zu vier Stunden pro Woche unter Aufsicht; 
d) Ausschluss vom Unterricht für höchstens den laufenden Tag; 
e) Ausschluss aus laufenden besonderen Schulveranstaltungen wie insbesondere Lagern oder 

Projektwochen. 
 

§ 38c 3 Anordnung durch den Gemeinderat (Schulgesetz) 
1 Der Gemeinderat kann folgende Disziplinarmassnahmen anordnen: 

a) schriftlicher Verweis; 
b) gemeinnützige Arbeitsleistung bis maximal sechs unterrichtsfreie Halbtage; 
c) vorbeugender Ausschluss aus besonderen Schulveranstaltungen wie insbesondere Lagern oder 

Projektwochen; (auf Antrag der Lehrperson und deren Beobachtungen über eine längere Zeit)  
d) Versetzung in eine andere Abteilung innerhalb des Schulorts oder einer anderen Gemeinde 
e) befristeter oder dauernder Ausschluss aus Wahlfächern, in denen sich das fehlbare Verhalten 

zeigt; 
f) befristeter vollständiger oder teilweiser Schulausschluss bis höchstens sechs Schulwochen; 
g) Wegweisung von der Schule nach Vollendung der Schulpflicht. 

 
7 Schulweg / Fahrzeuge 

 
Verantwortlich für den Schulweg sind die Erziehungsberechtigten.  
Den Eltern und Erziehungsberechtigten ist empfohlen, die Kinder und Jugendlichen so vorzubereiten, 
dass sie den Schulweg selbständig bewältigen können. Ebenso ist ein Helmtragen bei Velobenutzung 
oder der Benutzung anderer fahrzeugähnlicher Geräte empfohlen. Bei Verschiebungen mit dem Velo 
innerhalb der Stundenplanzeitfenster und im Klassenverband ist empfohlen, den Velohelm zu tragen. 
Velos und ähnliche Fahrzeuge werden in den Veloständern / Trottinettständern abgestellt.  
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8 Nutzung privater elektronischer Geräte 
 

Die Nutzung privater elektronischer Geräte während der Unterrichtszeiten ist verboten. Unter pri-
vate elektronische Geräte fallen insbesondere Handys, Smartphones, Smartwatches, Laptops, Tablets 
und weitere vergleichbare Geräte. 

Das Verbot gilt auf dem gesamten Schulareal als auch bei schulischen Anlässen ausserhalb der 
Schule, wie beispielsweise in Lagern, auf Schulreisen oder Exkursionen. 

Die Nutzung ist während der ordentlichen Unterrichtszeiten gemäss Stundenplan – einschliesslich 
der Pausen – nicht gestattet. Während der Mittagszeit, sofern kein Unterricht stattfindet, ist die Nut-
zung privater elektronischer Geräte hingegen erlaubt. Auf dem Schulweg ist die Nutzung ebenfalls 
erlaubt. 

Lehrpersonen können aus pädagogischen oder wichtigen persönlichen, insbesondere gesundheitli-
chen Gründen, Ausnahmen gestatten.  

 

9 Haftung / Versicherung 
 

Die Gemeinde haftet nicht für Diebstähle und Schäden an persönlichem Eigentum der Schülerinnen und 
Schüler. Dies gilt auch für Brillen und jegliche Fahrzeuge. 
Gegen Unfälle ist jedes Kind mit der obligatorischen Grundversicherung bei den Krankenkassen versi-
chert. Unfälle während der Schulzeit oder auf dem Schulweg sind der Klassenlehrperson und der pri-
vaten Krankenkasse zu melden. 
 
10 Wohnortswechsel 

 
Adressänderungen sind den Lehrpersonen und der Schulverwaltung rechtzeitig mitzuteilen. 
 
Die allgemeine Schulordnung der Schule Rothrist basiert auf dem kantonalen Schulgesetz und wurde 
im September 2013 durch die Schulpflege Rothrist genehmigt und im Dezember 2021 angepasst. 
Einzelne Entscheidungsbefugnisse der allgemeinen Schulordnung werden ab 1. Januar 2022 durch 
den Gesamtgemeinderat an ein Mitglied des Gemeinderats oder an die Schulleitung delegiert.  
 


